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Offener Impftag 
in Allensbach

Am 11.12.2021 findet von 9 bis 13 Uhr ein offener Impftag in Allensbach statt. Alle 
Informationen hierzu finden Sie auf der Innenseite.
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APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ:    
Samstag, 28.11. Malhaus 
Sonntag, 29.11. Bodan / Schwanen (Dettingen) 

RADOLFZELL:    
Sonntag, 29.11. Sche� el 
  
MÜLLTERMINE

Mo. 29.11. Elektro-/Kühl-/
 TV-Geräteabfuhr und 
 Gelber Sack 
Do. 02.12. Restmüll und roter Deckel

Öff nungszeiten Recyclinghof 
Samstag  09.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Freitag  15.30 Uhr - 17.15 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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WICHTIGE
RUFNUMMERN

Off ener Impftag in Allensbach 
Am 11.12.2021 fi ndet in der Bodanrückhalle von 9 bis 13 Uhr ein o� ener Impftag statt. Impfen 
lassen können sich alle Allensbacher:innen, für die die STIKO eine Impfempfehlung herausge-
geben hat. Sowohl Erst- und Zweitimpfungen, als auch die Booster-Impfung sind möglich. Die 
Impfung erfolgt ausschließlich mit Terminvergabe durch die Gemeinde. Anmelden können Sie 
sich über gemeinde@allensbach.de oder 07533/801-0 bis zum 30.11.2021 um 11 Uhr.

Bitte geben Sie dabei folgende Daten an:

Name

Geburtsdatum

Welche Impfung (1., 2. oder 3.)

bevorzugter Impfsto� 

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Das entsprechende Zeitfenster wird Ihnen dann von der Gemeinde mitgeteilt. Verwendet wer-
den die Vakzine von Moderna und BioNTech/Pfi zer. Die Impfungen werden durch Dres. Walker 
und Dres. Tisch-Rottensteiner durchgeführt.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
mit dem o� enen Impftag in Allensbach haben 
wir eine besondere und wichtige Chance im 
Kampf gegen Corona. Möglich machen das Dres. 
Walker und Dres. Tisch-Rottensteiner mit ihrem 
Team. Bitte nutzen Sie diese Chance! Sicherlich 
werden wir auch versuchen weitere Impftermi-
ne anbieten zu können. Gerade Drittimpfungen, 
die im neuen Jahr anstehen, werden wir sicher 
durchführen können, Sie brauchen sich also 
noch nicht „zu früh“ melden. 
Für alle Erstimpfungen: Zu früh ist es sicher 
nicht und damit es für Sie nicht zu spät wird, 
kommen Sie bitte vorbei!

Ich möchte mich an der Stelle auch zusätzlich 
bei unseren Ärzten um Herrn Dr. Miltenberger 
mit Team sowie Herrn Dr. Tisch-Rottensteiner 
mit Team ganz besonders bedanken. Alle Ärzte 
im Ort impfen so gut es geht, selbst an Samsta-
gen kommen die Mitarbeiter zusätzlich, um so 
viel Impftermine wie möglich anzubieten. Die-
ser kräftezehrende Einsatz verdient unser aller 
Dank! Ihr Einsatz für Allensbach ist stark und wir sind sehr froh sie als Ärzte mit ihren Praxen 
und Mitarbeitern hier zu haben!

Bleiben Sie gesund und helfen Sie mit, diese Pandemie in den Gri�  zu bekommen.
  
Ihr 

Stefan Friedrich 
- Bürgermeister -  
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Umzug Testzentrum Allensbach zum 01. Dezember 2021 – 
Neuer Standort Konstanzer Str. 3 „ehem. Apotheke“ 
  
„Wir ziehen um“ – Das Testzentrum Allensbach zieht zum 01. Dezember 2021 in die Konstanzer Straße 3 
um. Bis einschließlich Montag, den 29. November 2021 wird noch in den „alten“ Räumlichkeiten am 
Torkel/Rathausplatz getestet.  
  
Ab Mittwoch, den 01. Dezember 2021 wird das Testzentrum im Gebäude Konstanzer Str. 3 (ehem. Apotheke, gegenüber der Bäckerei 
in der Ortsmitte) seine Pforten ö� nen. 
  
Neben dem neuen Standort wird es für das Testzentrum Allensbach ab dann auch neue Ö� nungszeiten geben: 

  
Neue Ö� nungszeiten Testzentrum Allensbach ab 01.12.2021: 
  
Montag: 09:00 – 11:00 Uhr 
  
Mittwoch: 15:00 – 18:00 Uhr 
  
Freitag: 15:00 – 18:00 Uhr 
  
Samstag: 11:00 – 14:00 Uhr   
  
Teilnahme ohne vorherige Anmeldung möglich – 
für die Testung entstehen keine Kosten!  

  
  
Bitte bringen Sie für die Datenerfassung Ihren Personalausweis mit und halten die Corona-Warn-App am Eingang bereit, wenn Sie ein 
digitales Testergebnis wünschen. Weiterhin werden die Testergebnisse auch in Papierform ausgestellt (mit einer Wartezeit von ca. 15 
Minuten). 
  
Das Testzentrum Allensbach kann nach wie vor ohne Voranmeldung besucht werden. Dadurch wird ein sehr unkomplizierter Zugang 
zur Testung ermöglicht. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass es dadurch bei einem großen Ansturm auf das Testzentrum aber auch 
einmal zu längeren Wartezeiten kommen kann. Unser Testpersonal ist bei jeder Ö� nung des Testzentrums hoch motiviert und mit vol-
lem Elan dabei und gibt sein Bestes um der großen Nachfrage gerecht zu werden. 
  
Die Wartezeit kann verkürzt werden, indem Sie in Ihrer CoronaWarnApp bereits ein „Schnelltestprofi l“ mit Ihren persönlichen 
Daten anlegen. Diese werden in der App in einen QR-Code umgewandelt, der vor Ort im Testzentrum abgescannt werden kann. 
Ihre Daten müssen dann nicht mehr vor Ort separat dokumentiert werden. 
  
Bitte machen Sie regelmäßig von dieser kostenfreien Testmöglichkeit Gebrauch und tragen Sie somit Ihren Teil zur Bewältigung der 
Pandemie bei. Das Angebot gilt für geimpfte, genesene und ungeimpfte Personen. 

Neuer Standort ab 01.12.: Konstanzer Str. 3

Bürgersprechstunde am 02.12.2021 
Um die Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt 
auch in Corona-Zeiten anbieten zu können, steigt 
Bürgermeister Stefan Friedrich wieder in den Rathaus-
brunnen. Von dort aus steht er Ihnen gerne für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung. 

Die Sprechstunde wird ähnlich wie ein Marktstand 
betrieben und mit allen erforderlichen Schutzmaßnah-
men durchgeführt. Kommen Sie bitte nur als Einzelper-
son oder Einzelhaushalt. 

Bitte beachten Sie außerdem die aktuell gültigen 
Corona-Regelungen. 

Wie hier im Dezember 2020, steigt Bürgermeister Stefan 
Friedrich auch dieses Jahr wieder in den Rathausbrunnen.
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Landessanierungsprogramm – Mitte(n) am See – Erneuerung des Spielplatzes Lände und Verbesserung der 
Beiboot-Regale 
In der Sitzung des Gemeinderats vom 16.11.2021 hat der Gemeinderat die Erneuerung des Spielplatzes auf der Lände und die Verbesserung der Bei-
boot-Regale einstimmig beschlossen und die Verwaltung beauftragt für diese beiden Bereiche ein Bauantrag vorzubereiten. 
Auf dem beigefügten Planungsentwurf des Büros Stefan Fromm Landschaftsarchitekten sind die zur Umsetzung beschlossen Projektbereiche der 
Beiboot-Regale mit den Ziff ern 1A + 1B und der Spielplatz mit den Ziff er 2 bezeichnet. 

Die weiteren Projektbereiche wie der Uferweg und die Uferbereiche sowie der westliche Bereich der Lände werden davon nicht tangiert. Dieser Teil der 
Planung (im Planungsentwurf mit den Zi� ern 3 und 4 bezeichnet/ grau hinterlegt) wurde somit zurückgestellt. 
Für den Bereich der Beiboot-Regale wurde im Rahmen einer ersten Grobkostenschätzung mit Kosten in Höhe von ca. 165.000 € und für den Bereich 
des Spielplatzes mit Kosten in Höhe von ca. 670.000 € gerechnet. Durch das Landessanierungsprogramm können die beiden Maßnahmen mit insge-
samt ca. 500.000,00 € gefördert werden. Damit verbleibt für die Gemeinde Allensbach ein Gemeindeanteil für die Beiboot-Regale mit Kosten in Höhe 
von ca. 65.000 € und für den Spielplatz ein Gemeindeanteil mit Kosten in Höhe von ca. 270.000 €. 
Der Planungsentwurf des Büros Stefan Fromm Landschaftsarchitekten war im Jahr 2020 als Siegerentwurf aus dem Planungswettbewerb zum Projekt 
„Mitte(n) am See“ hervorgegangen. Grundlage für den Planungswettbewerb waren damals die Ergebnisse des Bürgerspaziergangs vom 16.03.2020, 
des Gemeindeentwicklungskonzepts und der vorangegangenen Beratungen im Gemeinderat. 
  
Einführung digitale Gremienarbeit 
Zum neuen Jahr 2022 wird der Gemeinderat - nach einstimmiger Beschlussfassung - mit einem neuen digitalen Ratsinformationssystem arbeiten. 
Die Bearbeitung der Unterlagen zur Gemeinderatssitzung kann dadurch digital über eine besondere App erfolgen und mittels mobilem Endgerät in die 
Gemeinderatssitzungen mitgebracht werden. Ein Druck und Versand der Sitzungsvorlagen ist für Gemeinderäte, die sich für die digitale Gremienarbeit 
entscheiden, nicht mehr notwendig. 
Für Bürger:innen stehen die ö� entlichen Sitzungseinladungen und -Unterlagen auch weiterhin online zur Verfügung. Auf der Homepage der Gemeinde 
wird zum 01.01.2022 eine Verlinkung zum sogenannten Bürgerinformationssystem aufgenommen. Neben den Sitzungsunterlagen werden im neuen 
Bürgerinformationssystem zukünftig auch der ö� entliche Sitzungskalender sowie weitere Informationen zum Gemeinderat aufgenommen.  

Aktion „Wunschbaum“ zugunsten benachteiligter Kinder 
Pünktlich zum ersten Advent startete der Soroptimist International Club Konstanz die Aktion 
„Wunschbaum“ auch in Allensbach. Der Soroptimist Club ist eine internationale Vereinigung berufs-
tätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. 
Zum zwölften Mal führt er die Aktion „Wunschbaum“ durch. Ziel ist es den Kindern benachteiligter 
Familien, welche besonders im zweiten Jahr unter den Auswirkungen und Einschränkungen der 
Corona-Pandemie leiden, einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. In Kooperation mit dem AWO Kreis-
verband Konstanz, der Caritas, dem Landratsamt Konstanz und dem Sozialdienst katholischer Frauen 
wurden die Kinderwünsche gesammelt und anonymisiert auf Wunschkarten notiert, die ab dem 1. 
Advent an sechs Weihnachtsbäumen aufgehängt sind. 
Der Wunschbaum in Allensbach steht in der Bezirkssparkasse, Radolfzeller Str. 16. Hier kann eine 
Wunschkarte abgenommen und der Wunsch erfüllt werden. 
Das verpackte Geschenk kann dann bis zum 15.12.2021 mit der roten Wunschkarte wieder unter 
den Baum gelegt werden. 
Außerdem kann der Soroptimist International Club Konstanz mit einem der ebenfalls ausliegenden 
goldenen Umschläge fi nanziell bei der Wunscherfüllung oder einem anderen Projekt unterstützt 
werden. 

BERICHT AUS DEM GEMEINDERAT

Alarmstufe II in Baden-Württemberg 
Aufgrund der sich weiter zuspitzenden Lage haben sich Bund und Länder verständigt, die Corona-Maßnahmen nochmals zu verschärfen. Seit 
dem 24. November 2021 sieht die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg eine erweiterte Stufenregelung vor, die sich an der Auslastung der 
Intensivbetten und der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz orientiert. 
Aktuelll gilt in Baden-Württemberg die Arlarmstufe II 
Die geltenden Maßnahmen fi nden Sie in der gesondert abgedruckten Tabelle zum Stufenmodell. 
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Corona-Regeln ab 24. November 2021

Stand: 23. November 2021 
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

1

Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe wird um die Alarmstufe II erweitert.

» Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 1,5 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patient*innen belegt.
» Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 1,5 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten (AIB).
» Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 3,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.
» Alarmstufe II: Ab Hospitalisierunginzidenz von 6,0 oder ab 450 mit COVID-19-Patient*innen belegten Intensivbetten.

Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 1,5 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gilt in einigen Bereichen bei 3G eine PCR-Testpflicht sowie Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 5 weitere  
Personen (siehe Ausnahmen).

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 3,0 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte  
oder nicht genesene Personen gilt in einigen Bereichen ein Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G) sowie Kontaktbeschränkungen von  
1 Haushalt + 1 weitere Person (siehe Ausnahmen). 

Die Alarmstufe II wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 6,0 erreicht oder  
überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 erreicht oder überschreitet. In der Alarmstufe II  
gilt in bestimmten Bereichen 2G+. Das bedeutet, dass auch geimpfte und genesene Personen einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen 
müssen. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 1 weitere Person (siehe Ausnahmen).

Wenn ein Test-, Genesenen- oder Impfnachweis erforderlich ist, sind die Veranstalter*innen/Betreiber*innen/Dienstleister*innen/Anbieter*innen  
verpflichtet, diese zu kontrollieren. Sie müssen die Angaben mit einem amtlichen Ausweisdokument abgleichen. Genesenen- und Impfnachweise 
müssen elektronisch, etwa mit der CoVPassCheck-App geprüft werden.

Inhaltsverzeichnis der Übersicht:
2: Maskenpflicht, 3G, 2G und 2G+
3: Weihnachtsmärkte | Private Treffen
4: Öffentliche Veranstaltungen | Öffentlicher Verkehr
5: Kultureinrichtungen | Religiöse Veranstaltungen | Beherbergung
6: Messen, Ausstellungen, Kongresse | Gastronomie, Vergnügungsstätten, Mensen, Cafeterien
7: Freizeiteinrichtungen | Körpernahe Dienstleistungen
8: Touristische Verkehre | Sport in Sportanlagen und Sportstätten
9: Einzelhandel
10: Außerschuliche Bildung | Berufliche Fortbildung
11: Clubs, Diskotheken | Prostitutionsstätten
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Nachweislich geimpft 
oder genesen und getestet

Nachweislich geimpft
oder genesen

Nachweislich geimpft, 
getestet oder genesen

MaskenpflichtDatenverarbeitungHygienekonzept 

Stufenplan

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Weihnachtsmärkte

Maximal 50 % der üblichen
Besucherzahl erlaubt.

Private Zusammen- 
künfte und private  
Veranstaltungen  

(wie Geburtstage, Hoch-
zeitsfeiern etc.)

Ohne weitere 
Regelungen oder 
Beschränkung der 
Personenanzahl

1 Haushalt plus 5
weitere Personen

Geimpfte und Genesene, 
Personen bis einschl. 17 Jahre 
sowie Personen, die sich aus 
medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, zählen 

nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

1 Haushalt plus 1
weitere Person

Geimpfte und Genesene, 
Personen bis einschl. 17 Jahre 
sowie Personen, die sich aus 
medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, zählen 

nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

1 Haushalt plus 1
weitere Person

Geimpfte und Genesene, 
Personen bis einschl. 17 Jahre 
sowie Personen, die sich aus 
medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können, zählen 

nicht dazu. 

Paare, die nicht zusammen 
leben, zählen als ein Haushalt.

2G+2G3G3G

2G+2G3G

3Stand: 24. November 2021 
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Ausnahmen: 

 » Kinder bis einschließlich 5 Jahre.°

 » Kinder bis einschließlich 7 Jahre,  
    die noch nicht eingeschult sind.°

 » Grundschüler*innen, Schüler*innen  
    eines sonderpädagogischen Bildungs-  
    und Beratungszentrums, einer auf der  
    Grundschule aufbauenden Schule   
    oder einer beruflichen Schule – gilt  
    nur für Schüler*innen bis  
    einschließlich 17 Jahre.°

 » Personen bis einschließlich 17  
    Jahre, die nicht mehr zur Schule  
    gehen.°°

 » Personen, die sich aus medizinischen  
    Gründen nicht impfen lassen können  
    (ärztlicher Nachweis notwendig).°°

 » Personen, für die es keine allgemeine  
    Impfempfehlung der Ständigen  
    Impfkommission (STIKO) gibt.°°

 » Schwangere und Stillende, da es für  
    diese Gruppen erst seit dem 10.  
    September 2021 eine  
    Impfempfehlung der STIKO gibt (gilt  
    nur noch bis 10. Dezember 2021).°°

°Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken

°°Negativer Antigen-Test erforderlich

3G, PCR-Testpflicht und 2G
3G: Zutritt nur für getestete, geimpfte oder  
genesene Personen
3G+PCR: Zutritt nur für PCR-getestete,  
geimpfte oder genesene Personen
2G: Zutritt nur für geimpfte oder  
genesene Personen

Ausnahmen: 

 » Kinder bis einschließlich 5 Jahre.°

 » Kinder bis einschließlich 7 Jahre,  
    die noch nicht eingeschult sind.°

 » Grundschüler*innen, Schüler*innen  
    eines sonderpädagogischen Bildungs-  
    und Beratungszentrums, einer auf der  
    Grundschule aufbauenden Schule   
    oder einer beruflichen Schule – gilt  
    nur für Schüler*innen bis  
    einschließlich 17 Jahre.°

 » Personen bis einschließlich 17  
    Jahre, die nicht mehr zur Schule  
    gehen.°°

 » Personen, die sich aus medizinischen  
    Gründen nicht impfen lassen können  
    (ärztlicher Nachweis notwendig).°°

 » Personen, für die es keine allgemeine  
    Impfempfehlung der Ständigen  
    Impfkommission (STIKO) gibt.°°

 » Schwangere und Stillende, da es für  
    diese Gruppen erst seit dem 10.  
    September 2021 eine  
    Impfempfehlung der STIKO gibt (gilt  
    nur noch bis 10. Dezember 2021).°°

°Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken

°°Negativer Antigen-Test erforderlich

2G+

Zutritt für geimpfte oder genesene Personen  
nur mit negativem Schnell- oder PCR-Test.

Ausnahmen: 

 » Kinder bis einschließlich 5 Jahre.

 » Personen, die aus gesundheitlichen  
    Gründen keine Maske tragen können  
    (ärztliche Nachweis notwendig).

 » In geschlossenen Räumen bei  
    privaten Treffen, privaten Feiern, in
    der Gastronomie, Kantinen, Mensen 
    und Cafeterien während des Essens 
    und Trinkens und beim Sport treiben.

 » Im Freien nur dann, wenn der  
    Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
    anderen Personen dauerhaft  
    eingehalten werden kann (gilt nicht
    auf Weihnachtsmärkten).

 » Beim 2G-Optionsmodell in der  
    Basisstufe.

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an 
Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule 
geregelt. 

Medizinische Maskenpflicht

Gilt grundsätzlich in öffentlich zugänglichen  
geschlossen Räumen, am Arbeitsplatz und  
in Betriebsstätten, wenn der Abstand  
nicht eingehalten werden kann, im
Nah- und Fernverkehr und auf 
Weihnachtsmärkten.

in Betriebsstätten, wenn der Abstand 

2G 2G+

2Stand: 24. November 2021 
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Öffentliche 
Veranstaltungen

(wie Theater, Oper, Konzert, 
Stadtfest, Sportver- 

anstaltungen Betriebs-  
und Vereinsfeiern etc.)

Optionsmodell in Basis- und 
Warnstufe bei Groß- 

veranstaltungen:
2G ohne Beschränkung der 

Personenanzahl und  
Kapazität oder

5.000 Personen + 50% der 
darüber hinausgehenden 
Kapazität, maximal jedoch 

25.000 Personen

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

mit PCR-Test Bei Veranstaltungen der 
Breitenkultur mit Gesang, 
Blasmusik oder vergleich-

baren Tätigkeiten mit  
Aerosolbelastung in  

geschlossenen Räumen  
gilt 2G+. 

Im Freien bei 5.000  
Personen oder bei Nicht-
einhaltung des Mindest- 

abstands
Im Freien

Öffentliche Verkehrsmittel 3G

2G+2G

3G

3G

3G

3G

4Stand: 24. November 2021 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Kultureinrichtungen

(wie Galerien, Museen, 
Bibliotheken*, 

Archive*, Gedenkstätten)

*Abholung bestellter  
Medien unbeschränkt  

möglich

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

mit PCR-Test

Ausnahme: Landes-
bibliotheken und 

Archive mit PCR-Test

Ausnahme: Landes-
bibliotheken und 

Archive mit PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Religiöse Veranstaltungen

Mindestabstand von 1,5 Metern muss 
eingehalten werden.

Beherbergung Erneuter Test 
alle 3 Tage

Erneuter Test 
alle 3 Tage

Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und 
Härtefälle.

Ausnahmen für 
 geschäftliche und  

dienstliche Reisen und 
Härtefälle.

2G2G3G3G

2G2G

3G

3G3G

5Stand: 24. November 2021 
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Messen, Ausstellungen, 
Kongresse

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Gastronomie, 
Vergnügungsstätten 

sowie 

Mensen und Cafeterien 
(Regelung gilt nur für 

externe Personen)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien Im Freien

nur PCR-Test

Im Freien

nur PCR-Test

3G

2G

3G

2G

3G

3G3G

2G2G

3G

3G3G

6Stand: 24. November 2021 
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Freizeiteinrichtungen
(wie Freizeitparks, Bäder, 

Saunen etc.)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Körpernahe 
Dienstleistungen  
(ausgenommen

medizinisch notwendige
Behandlungen)

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barbeshops. 

Hier gilt 3G mit PCR-Test

Ausnahmen für Friseur- 
betriebe und Barbeshops. 

Hier gilt 3G mit PCR-Test

2G+2G3G3G

2G2G

3G

3G3G

7Stand: 24. November 2021 
Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 



FREITAG, 26. NOVEMBER 2021 | 9
Stand: 24. November 2021 

Mehr Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Touristische Verkehre
(wie Schifffahrten, Skilifte, 
Seilbahnen, Busreisen etc.)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Sport in Sportstätten und 
Sportanlagen

keine Maskenpflicht bei
der Sportausübung

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien Im Freien

nur PCR-Test°

Im Freien

nur PCR-Test°

3G3G

3G

2G 2G

°Geregelt durch die Corona-Verordnung Sport (§2 Absatz 2 Satz 2)

3G3G3G

2G2G3G3G

Stand: 24. November 2021 
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Einzelhandel
(auch Flohmärkte)

Ausgenommen sind  
Geschäfte der Grundver- 
sorgung und Abhol- und 

Lieferangebote

Ohne weitere Regelungen

In Stadt- und Landkreisen, 
in denen die 7-Tage-Inzidenz 
an 2 aufeinanderfolgenden 

Tagen über 500 liegt.

Zum Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, zählt:

Apotheken, Ausgabestellen der Tafeln, Babyfachmärkte, Bäckereien, Banken und Sparkassen, Baumärkte, Baumschulen, Blumenfachgeschäfte, 
Drogerien, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Getränkemärkte, Hofläden, Hörgeräteakustiker*innen, Konditoreien, Lebensmittelhandel  
(Supermärkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden), Metzgereien, mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und  
Erzeugnisse, Optiker*innen, Orthopädieschuhtechniker*innen, Poststellen und Paketdienste, Reformhäuser, Raiffeisenmärkte, Reise- und  
Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr, Reinigungen, Sanitätshäuser, Stellen des Zeitschriften- und  
Zeitungsverkaufs, Supermärkte, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume, Waschsalons sowie Wochenmärkte.

3G

3G

2G
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Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Außerschulische Bildung
(wie VHS-Kurse, Musik-, 
Kunst- und Jugendkunst-

schulen)

In geschlossenen Räumen In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Im Freien

ohne weitere 
Regelungen

Im Freien

Bildung
(wie berufliche  

Ausbildung, Fahr-, Flug- und 
Bootsschulen, Sprach- und 

Integrationskurse)

ohne weitere 
Regelungen

bei mehrtägigen Veranstaltungen 
erneuter Test alle 3 Tage

3G3G

3G

2G 2G

3G

Lebensbereich Basisstufe Warnstufe Alarmstufe Alarmstufe II

Diskotheken und Clubs
(Ausnahmen für nicht  

impffähige Personen und 
Schüler*innen gelten nicht)

In geschlossenen Räumen

nur PCR-Test

Im Freien

wie öffentliche 
Veranstaltungen

Prostitutionsstätten

nur PCR-Test

3G

2G+

3G3G 2G

Stand: 24. November 2021 
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2G2G

2G+

Grundsätzlich gilt:

Abstand halten Hygieneregeln
beachten

Medizinische 
Maske tragen

Corona-Warn-App
benutzen

Regelmäßig
lüften
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Freilaufende Hunde können zu 
Problem für Wildtiere werden 
Im Gemeindewald wurde in den vergangenen 
Monaten vermehrt festgestellt, dass Rehe und 
andere Wildtiere von Hunden gerissen wurden. 
  
Viele Hundehalter haben gut erzogene Vier-
beiner, die aufs Wort hören. Viele Hundehalter 
achten darauf, dass ihr Tier nicht unbeaufsich-
tigt durchs Unterholz stöbert und Wildtiere 
aufscheucht. Viele Hundehalter leinen ihre Tie-
re an, damit so etwas nicht passiert: ein frei-
laufender Hund entläuft wegen seines Jagdins-
tinkts und reißt ein Reh. Das Wildtier verendet 
unter Stress und großen Schmerzen auf freiem 
Feld oder im Unterholz. 
  
Je nach den Einzelfall begeht ein Hundehalter, 
dessen Hund ein Wildtier gerissen hat, eine 
Straftat und muss eine Strafe von mehreren 
1000 Euro berappen. 
  
Die meisten Hundehalter im Gemeinderevier 
sind den Jägern und Förstern bekannt und 
fast alle halten sich an die Regeln, damit kein 
Tier zu Schaden kommt. Jedoch gibt es immer 
wieder Ausnahmen, bei denen Hunde unbeauf-
sichtigt herumlaufen. Vermeintlich haben die 
Hundehalter in diesen Fällen die Kontrolle über 
das Tier. Trotzdem reißen sich Hunde aufgrund 
ihres Jagdinstinkts immer wieder los und dann 
kommen Rehe, Hasen oder Vögel zu Schaden. 
Im Wald und auf freien Feldern ist es daher 
grundsätzlich ratsam, Hunde an der Leine zu 
führen. Wer seinen Hund frei laufen lässt, sollte 
immer ein wachsames Auge auf die Umgebung 
haben und vorausschauend handeln, seinen 
Hund stets abrufbereit halten, um brenzlige 
Situationen möglichst zu vermeiden. Die Natur 
ist für alle da und deshalb sollte man sich stets 
so verhalten, dass alle eben diese friedlich ge-
nießen können. 
 
 

ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr ge-
brauchen können? Alles, was zum Wegwerfen 
zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen 
Kleinanzeige zum Verschenken angeboten 
werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

Rundecksofa mit Ottomane 
Tel.: 4843   

Fernseher, Sony Bravia, 32 Zoll/80cm 
Fernseher, Sony Bravia, 37 Zoll/100cm 
Canon Fotodrucker, inkl. viele Tinten-Patronen. 
Tel.: 1387   

Spülmaschine zum Einbau 
Holz-Alu-Fenster 1,34m x 1,12m 
Tel.: 3402   

Playmobil Ritterburg
Tel.: 3852 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Blutspende in Allensbach
Jede Spende zählt! 
Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15.000 Blutkonserven benötigt. Der DRK - 
Blutspendedienst bittet daher dringend zur Spende. 
  
Wer Blut spendet, sollte gesund sein und sich gut fühlen. Das dient der Sicherheit des Patienten, 
der die Bluttransfusion bekommen wird, aber auch dem Schutz des Spenders. Besonders in der 
Erkältungszeit kommt es vor, dass Blutspender kurzzeitig ausfallen. 
  
Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung das wichtigste 
Kriterium. Unfallopfer, Patienten mit Krebs bzw. schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neu-
geborene – die Liste der Menschen, die auf Blutspenden angewiesen sind, ist unendlich. Bedingt 
durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile (zum Teil nur maximal vier Tage) wird 
kontinuierlich dringend Nachschub an Blutspenden benötigt. 
  
Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bittet daher dringend alle Gesunden zur 
Blutspende: 

Mittwoch, dem 08.12.2021  
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Bodanrückhalle, Schulstr. 12 A  
78476 ALLENSBACH 
  
Hier geht es zur Terminreservierung: https://terminreservierung.blutspende.de 
  
Das DRK bittet darum nur zur Blutspende zu kommen, wenn Sie sich gesund und fi t fühlen. 
  
Spendewillige, die innerhalb der letzten 10 Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurück-
gekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis 
vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Nach einer Impfung mit den 
in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfsto� en können Sie, vorausgesetzt Sie fühlen sich 
wohl, am Folgetag der Impfung Blut spenden. 
  
Alle Informationen fi nden Sie unter 
www.blutspende.de/corona. 
  
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die kostenfreie 
Service-Hotline 0800 - 11 949 11. 

Straßenreinigung Allensbach und Ortsteile 

Ab Mittwoch, den 1. Dezember 2021, werden die Straßenreinigungsarbeiten im Kernort 

Allensbach und anschließend voraussichtlich ab Montag, den 5. Dezember in den Ortsteilen 

Hegne, Kaltbrunn, und Langenrain - Freudental durchgeführt. 

  

Die Reinigungsarbeiten werden je nach Wetterlage voraussichtlich bis Dienstag, den 6. Dezem-

ber oder Mittwoch, den 7. Dezember dauern. 

  

Wir bitten Sie, wenn möglich, an den 

Reinigungstagen das Parken am Stra-

ßenrand zu vermeiden, um eine opti-

male Reinigung zu gewährleisten. 

  

Außerdem wäre es hilfreich, wenn die 

Gehwege von den zuständigen Grund-

stückseigentümern bis zum oben ge-

nannten Termin gereinigt würden. Das 

Kehrgut wird dann von der Kehrmaschi-

ne am Straßenrand aufgenommen. 
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Die Bücherei 
ist geöff net! 
  
Öff nungszeiten: Dienstag 17 -19 Uhr und 
Freitag 16 – 18 Uhr 
  
Es gilt die 2-G-Regel, also nur Geimpfte und 
Genesene mit entsprechendem Zertifi kat. 
Ebenso gelten die Hygieneregeln (Abstand, 
Maskenpfl icht). 

Vorbestellungen sind auch weiterhin über un-
seren Online-Katalog möglich. 

Die Medien werden bis zur nächsten Ö� nungs-
zeit von uns rausgesucht und können dann ab-
geholt werden. 
Abholen vorbestellter Medien und Zurückbrin-
gen ist auch ohne Zertifi kat möglich, dann bit-
te klingeln! 
  
Aktuelle Infos immer unter: 
www.bibkat.de/allensbach 

FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

 
 
 
 

Es verstarb unser langjähriges, aktives Mitglied 
 

und Mitglied der Altersabteilung 
 

Heinz Späth 
 

Im Gedenken, Feuerwehr Allensbach  
und die Altersabteilung 

 
 

   Heinz Späth war über viele Jahrzehnte Mitglied der       
   Freiwilligen Feuerwehr Allensbach, in denen er    
   vorbildlich und sehr engagiert war. 
        
   Er wechselte im Jahr 1994 in die Altersabteilung. 
   Er war bis zuletzt den Kameraden der      
   Altersabteilung treu verbunden.  
 
   Mit Heinz verlieren wir eine vorbildliche und    
   engagierte Persönlichkeit, die in unseren Reihen 
   eine große Lücke hinterlässt. 
 

 
 

KIRCHENNACHRICHTEN

KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Gottesdienste 

Samstag, 27. November  
18.00 Uhr  Eucharistiefeier bei Kerzenlicht in 

St. Martin, KN-Wollmatingen 
  
Sonntag, 28. November – Erster Advents-
sonntag 
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Josef,  
 Langenrain 
  Im Gedenken an: Franz und Peter 

Seel und verstorbene Angehörige 
der Familien Seel und Huber 

11.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Nikolaus, 
Allensbach 

 Seelenamt für: Rudolf Ellegast 
  Im Gedenken an: Maria und Fried-

bert Streibert und verstorbene An-
gehörige der Familie Pfundstein, 
Hans Marliani, Irmgard und Erich 
Hörnlein 

  Im Gedenken an: die Verstorbenen 
der Familie Egenhofer. 

 Jahrtag für: Erika Marliani 
11.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Gallus, 

KN-Fürstenberg 
  
Mittwoch, 01. Dezember 
18.00 Uhr  Friedensgebet im Pfarrheim, Al-

lensbach 
  
Donnerstag, 02. Dezember  
 9.30 Uhr  Eucharistiefeier der Kath. Frau-

engemeinschaft in St. Nikolaus, 
Allensbach 

  Im Gedenken an: Franz Xaver Volle, 
Berta und Heinrich Eckert 

 
Bei Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- 
und Weltanschauungsgemeinschaften zur 

Religionsausübung im Sinne von § 12 Abs. 1 
CoronaVO müssen die Besucher während der 
Veranstaltung eine medizinische Maske oder 
FFP2 Maske tragen.  
 
 
KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Kloster Hegne - Gottesdienst in der 
Krypta  

Samstag, 27. November  
18.30 Uhr Eucharistiefeier in der Krypta 

Die Krypta ist täglich von 07.30 - 17.30 Uhr 
für Beterinnen und Beter geö� net (samstags 
bis 17.00 Uhr). Die Klosterkirche bleibt bis auf 
weiteres für externe Besucher geschlossen.  
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Öff nungszeiten im Pfarrbüro  

Montag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr, 
 16.00-18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen   
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de   

Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel. 0157/83034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de   

Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de 

Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 
  
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz 
und halten einen Mindestabstand von 1,5 Me-
tern ein. 
Handdesinfektionsmittel wird bereitgestellt. 
  

24 Türchen - Adventskalender der Seel-
sorgeeinheit Wollmatingen-Allensbach 

Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal einen elek-
tronischen Adventskalender. Ab dem 01. De-
zember wird sich auf unserer Homepage jeden 
Tag ein Türchen ö� nen. Hinter jedem Türchen 
fi nden Sie einen persönlich gestalteten Beitrag 
eines Gemeindemitglieds. Es werden schöne 
Geschichten zu hören, tolle Gedichte zu lesen 
und berührende Videos zu sehen sein. Machen 
Sie sich mit uns auf den Weg durch den Advent 
und lassen Sie sich jeden Tag neu überraschen. 
  

Vorankündigung: Der Nikolaus kommt 

am Vorabend zum Patrozinium am Samstag, 
4. Dezember 2021 um 16 Uhr und um 17 Uhr 
auf den Rathausplatz. Es wird jeweils eine kur-
ze Nikolausfeier gestaltet. Wir laden Sie dazu 
ganz herzlich ein. 
Wir werden auf dem Rathausplatz wieder Fa-
milienkreise einrichten, um die Abstandsrege-
lung einhalten zu können. Wir bitten um eine 
vorherige Anmeldung im Pfarrbüro Allens-
bach, um alles Corona-gerecht vorbereiten zu 
können. 

Bitte beachten Sie, dass während der Nikolaus-
feier Fotos für unsere Homepage aufgenom-
men werden. 
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Eucharistiefeier anlässlich des 
Patroziniums in St. Nikolaus 

Am Sonntag, den 05. Dezember feiern wir das 
Patrozinium des Hl. Nikolaus um 10.00 Uhr mit 
einer feierlichen Eucharistie in der Kirche. Es 
singt der Nikolaudate Chor. Da die Plätze in der 
Kirche begrenzt sind, bitten wir um vorherige 
Anmeldung im Pfarrbüro Allensbach. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird es 
nach dem Gottesdienst leider keinen Stehemp-
fang geben. 
  

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius Akade-
mie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder www.theodosius-akade-
mie.de, E-Mail: info@theodosius-akademie.de 
  
Beichtmöglichkeit am 04.12.2021 
Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung liegen 
den meisten Menschen am Herzen. Doch vieles 
macht uns unruhig, manches tragen wir un-
versöhnt mit uns herum und manchmal quälen 
uns Fragen, über die wir gerne sprechen möch-
ten. Eine Gelegenheit zum Empfang des befrei-
enden Sakramentes der Versöhnung (Beichte) 
ist am 04.12. zwischen 14 und 16 Uhr im Haus 
Ulrika.  
 
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Herzliche Einladung zum Friedensgebet 
in Allensbach 

am Mittwoch, 01. Dezember 2021, 18:00 Uhr 
im kath. Pfarrheim, Raum Franziskus 
zum Thema: Beten ist hoff en. 
  

Ökumenische Frühschichten in der 
Adventszeit 

In dieser Adventszeit wird es drei Frühschich-
ten geben, zu denen wir herzlich einladen. 

Jeweils um 6.00 Uhr treff en wir uns diens-
tags im Chorraum der Nikolauskirche  
und zwar am 7., 14. und am 21. Dezember. 
Thema der diesjährigen Frühschichten ist das 
Schenken. 

Wir hören von dem großen Geschenk, das an 
Weihnachten im ganz Kleinen zu uns kommt 
und wir nehmen unser eigenes Schenken in den 
Blick. 

Ich steh an deiner Krippen hier,
O Jesu, du mein Leben,
Ich komme, bring und schenke dir,
Was du mir hast gegeben. 

Nach unserer kleinen Andacht halten wir für 
Sie noch Ka� ee, Tee und Butterbrezel bereit, 
damit Sie gestärkt in den Tag aufbrechen kön-
nen. 

Sie sind herzlich eingeladen! 

EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Gottesdienste in der und 
um die Gnadenkirche:

„Niemals: Niemals die einen gegen die anderen 
/ Niemals die einen über den anderen / Nie-
mals die einen ohne die anderen“ (von Lothar 
Zenetti) 
  
Sonntag 28.11. 
16.00 Uhr  Anstatt der traditionellen Ad-
ventsfeier in der Kirche laden wir ein zu einem 
Outdoor-Gottesdienst für Klein und Groß am 
Hirtenfeuer auf der Kirchwiese.  Gestaltung: 
Adventslieder mit Posaunenchor, Adventser-
zählung von 
Pfr. F.U. Kündiger und Herrmann Niepelt. 
Punsch zum Aufwärmen: Bitte Becher mitbrin-
gen! 

Montag 29.11. 
14.00 Uhr  Jungbläserkurs 
Leitung Werner Engelhardt 

Dienstag 30.11.   
20.00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“ 
In Allensbach im Gemeinderaum 
Leitung: Werner Engelhardt 

Mittwoch 01.12. 
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis  
in der Gnadenkirche 
19.30 Uhr Kirchenchor - derzeit Chorprojekt: 
„Hirtenlieder“ - Singen im Advent! 
 Leitung: Amelie Stier 

Donnerstag 02.12.
20.00 Uhr  Allensbacher Vokal Ensemble 
(AVE) 
Leitung: Philipp Heizmann 

Freitag 03.12. Pfadfi ndergruppen 
17.00 Uhr, Gnadenkirche Allensbach 
Gruppe A = Wölfl inge der 2. - 4. Klasse: alle zwei 
Wochen, in den ungeraden Kalenderwochen 
Gruppe B = Wölfl inge der 5. - 6. Klasse: alle 
zwei Wochen, in den geraden Kalenderwochen 
17:30 Uhr, Tre� punkt Gnadenkirche 
Allensbach 
Jungpfadfi nder 7. - 9. Klasse 

Samstag 04.12.    
Konfi -Projekt Heiligabend (Mails beachten!) 
Taizé-Gebet: 17.12. um 19.30 Uhr 
  
Gottesdienst immer auch hier: 
• Gottesdienste im Net: 

www.ekiba.de/kirchebegleitet
• TV-Gottesdiensten, z.B. unter 

www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu den 
Sendungen von Bibel-TV und ERF (Evan-
geliums-Rundfunk) 
www.erf.de/erf-plus/audiothek

• zu  virtuellen und Video-Gottesdiensten 
des Kirchenbezirkes für Kinder und 
Erwachsene unter www.ekikon.de

• An jedem Sonntag gibt es um 10 Uhr einen  
digitalen Gottesdienst für Kinder von den 
Kindergottesdienstverbänden der EKD  auf 
dem eigenen youtube Kanal: https://www.

youtube.com/channel/
UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA
Daneben fi nden sich unter 
www.rpi-baden.de – Kinder und Familien, 
sowie unter 
www.ekiba.de/kindergottesdienst Impulse, 
Geschichten, liturgische Anregungen zum 
Kindergottesdienst feiern zuhause.

 
  

Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 
15.00 – 17.00 Uhr und am 
Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr 
– 11.00 Uhr geö� net. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 

  
Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: 6310, 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
Was wir tun: Überkonfessionelle Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, 
Vermittlung mit Ämtern, in Einzelfällen Über-
brückungshilfen, Weitervermittlung von fach-
licher Hilfe und zu Fachdiensten der DIAKONIE 
und sozialer Dienste. 

„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig,
 Tel.: 3374, Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
E-Mail-Adresse der christlichen Pfadfi nder: 
gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 

  
Leitwort für die kommende Woche   

„Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, 
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 
arm und reitet auf einem Esel, auf einem Fül-
len der Eselin.“ (Sach. 9, 9) 
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ANGELSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der 
Corona Situation werden der Dezember Ang-
lerhock und die Weihnachtsfeier abgesagt! Ak-
tuelle Information werden auf der Homepage 
bereitgestellt.  
 
 

MEIN PLATZ IM ALTER e.V. 
FÖRDERVEREIN 

Die Verordnungen zum Schutz vor Corona-In-
fektionen lassen zurzeit keine ö� entlichen 
Veranstaltungen zu. Beratungen und Kurse 
müssen deshalb bis auf Weiteres entfallen. 
Der Verein bedauert diesen Zustand, hält ihn 
aber wegen des besonderen Risikos für die Ver-
einsmitglieder und die Helfer für angemessen. 
  
COMPUTERIA 
Aufgrund der gegenwärtigen Infektionslage 
musste der geplante  
Vortrag zum Thema
„QR-Code und Impfausweis“  
zum Schutz aller Beteiligten leider kurzfristig 
abgesagt werden.
Die Veranstaltung wird mit neuem Termin 
nachgeholt. 
Gerade in Zeiten, in denen persönliche Kon-
takte vermieden werden, kommt der digitalen 
Kommunikation zur Überwindung der Isolation 
besondere Bedeutung zu. Die Computeria berät 
bei der Realisierung.   
Da auch die persönlichen Beratungen an den 
Montagsterminen leider derzeit nicht stattfi n-
den können, bietet die Computeria ersatzweise 
jeweils montags zwischen 15:00 und 17:00 Uhr 
eine o� ene Videosprechstunde an. Dazu kön-
nen Sie sich mit Ihrem Notebook/Smartphone 
(Internet, Kamera, Mikrofon) mit folgender Ad-
resse über den Browser einloggen: „https://jitsi.
hs-anhalt.de/meinPlatzimAlter“ 
  
Eine detaillierte Anleitung befi ndet sich auf der 
Hompage: „https://www. mein-platz-im-alter.
com“ unter „Computeria“. 
Auch hierbei ist zur Vorbereitung eine Anmel-
dung sinnvoll: per Telefon (940524, Lothar 
Rauchfuss) oder per E-Mail: 
„computeria@mein-platz-im-alter.com“. 
Über die weitere Entwicklung wird der Verein 
zeitnah informieren.  
 
 
SOZIALVERBAND VDK 
ORTSVERBAND ALLENSBACH

Gabi Konstanzer, Tel. 4969023
vdk.allensbach@gmail.com
Renten- u. Sozialfragen Tel. 07732 92360

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die 
VdK-Weihnachtsfeier am Samstag, den 4. De-
zember, abgesagt. Wir informieren Sie recht-
zeitig, wenn die Voraussetzungen für eine Um-
setzung neuer Aktivitäten gegeben sind. 

AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball 

Spielergebnisse vom vergangenen 
Wochenende: 

HSG Mimmenh.-Mühlh. - 
SV Allensbach CII(w):  20:10
SG Rielasingen-Gottmadingen - 
SV Allensbach DII(w):  21:8
HSG Konstanz - 
SG Allensbach/Dettingen D(m):  25:9
SV Allensbach DI(w) - TV Pfullendorf:  25:16
SV Allensbach BI(w) - 
SG Oberhausen/Unterhausen:  22:13
HSG Mimmenh.-Mühlh. - 
SV Allensbach II:  31:26
HSG Freiburg - SV Allensbach CI(w):  38:20
TuS Metzingen - SV Allensbach AI(w):  29:36
SG Schenkenzell/Schiltach - 
SG Allensbach-Dettingen:  26:22 
  
Spiele am kommenden Wochenende: 
Samstag, den 27. November 2021

14:15 SG Allensbach/Dettingen E(m) - 
TV ÜberlingenD
14:15 HSC Radolfzell - SV Allensbach DI(w)
14:30 SV Allensbach DII(w) - TV ÜberlingenR
15:30 TSV Dettingen Frauen II - 
TuS Steißlingen III
16:00 SG Allensbach/Dettingen D(m) - 
HCDJK KonstanzR
16:00 TV Weingarten - SV Allensbach BI(w)
17:15 TSV Dettingen Frauen - HSG Konstanz
17:30 SV Allensbach CII(w) - 
TV Überlingen II R
19:30 SG Allensbach-Dettingen - 
HSG Konstanz III R

Sonntag, den 28. November 2021
9:30 – 13:00 F-Jugend-Turnier
12:45 TuS Steißlingen - SV Allensbach CI(w)
14:00 SV Allensbach AI(w) - RW NeckarR

Heimspiele: R = Riesenberghalle, Kaltbrunn, 
D = Mehrzweckhalle, Dettingen

- weitere Handball-Informationen und 
Berichte fi nden Sie unter:
- www.Handball-SVA.de 

 
 

Jugendfußball 

B-Jugend
SG Gottmadingen-SG Dettingen  2-1
D-Jugend
Hegauer FV - SG Dettingen 0-3
SG Dettingen - SV Mühlhausen  2-0

Durch diese beiden Siege ist das Team von 
Christopher Sieber und David Rauschenbach 
Herbstmeister.

Die A-Jugendspieler Dominik Pleimes und Luca 
Schraivogel gaben am Wochenende Ihr Debüt 
bei den Aktiven in der 2.Mannschaft. Herzli-
chen Glückwunsch.

Bei der 1.Mannschaft standen am Samstag 
gegen den Tabellenführer ESV Südstern Singen 
mit Julius Frey, Sandro Losavio, Niklas Wegner 
und Lauris Humbert gleich 4 Spieler in der An-
fangsformation, die im letzten Jahr noch in der 
Jugend waren.
 
 
YACHT-CLUB  
ALLENSBACH

Bericht zur Hauptversammlung am 21.11.2021 
Am Sonntag nun war es möglich, die coro-
na-bedingt ausgefallene Hauptversammlung 
2020 nachzuholen und gleichzeitig die für 
2021 abzuhalten. Dank geht an die Gemein-
deverwaltung Allensbach, die dies durch die 
kostenlose Zurverfügungstellung des Foyers 
der Bodanrückhalle an die Vereine möglich ge-
macht hat. 
Selbstverständlich fand die Veranstaltung un-
ter 2G- und AHA-Regeln statt. Corona-bedingt 
war eine überschaubare Anzahl Mitglieder der 
Einladung gefolgt. Der 1. Vorstand Michael 
Leutner begrüßte die anwesenden Mitglieder 
und gab einen Rückblick auf die Aktivitäten 
der Jahre 2020 und 2021. Die Regularien von 
Hauptversammlungen wurden abgearbeitet 
und die entsprechenden Entlastungen für die 
Schatzmeisterin und die Vorstandschaft vorge-
nommen. Ein größeres Thema war die sichere 
Verbindung der Schi� e an die Bojen, da die-
ses Jahr zum einen einige Bojen auf Nimmer-
wiedersehen verschwunden sind und auch ein 
Schi�  (wohl durch Fremdeinwirkung) von der 
Boje „auf Wanderschaft“ gegangen ist. Die vor-
läufi ge Terminplanung für 2022 konnte zwar 
vorgestellt werden, in welcher Weise und ob 
überhaupt eine Umsetzung möglich ist, wird 
wie schon in 2020 und 2021 wohl die Epidemie 
entscheiden. 
Es gab dann aber doch einige erfreuliche As-
pekte: einigen Mitgliedern konnte zu runden 
Geburtstagen gratuliert werden – und ganz 
besonders zu langjährigen Mitgliedschaften. 
In der heutigen Zeit ist es ja nicht selbstver-
ständlich, daß jemand so lange dem Verein die 
Treue hält:  Wolfgang Scheuer ist 40 Jahre im 
Verein, seit 18.07.1981 – und Rolf und Sabine 
Witzemann sind 20 Jahre dabei.  Beide, Wolf-
gang und Rolf, bis heute aktive und begeisterte 
Segler. Ein bisschen Vereinsleben kam da unter 
den Mitgliedern schon auf. 
Trotz Corona hatten gab es zwei Veranstal-
tungen, beide virtuell: Die virtuelle Vereinsre-
gatta hat den 1. Vorstand Michael Leutner als 
Gewinner; beim „Distanz-König unter Segeln“ 
(ging über die gesamte Saison, ebenfalls virtu-
ell) konnte Bernd Marschalek mit den meisten 
gesegelten und auch gemeldeten Meilen als 
Sieger hervorgehen. 
Um 13.00 Uhr wurde diese Veranstaltung, die 
erste Hauptversammlung in Corona-Zeiten, 
pünktlich beendet. 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE
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Persönliche Beratung seit dem 25.11.2021 nur noch mit 2G möglich 
Wegen der stark steigenden Corona-Neuin-
fektionszahlen ergreift die Agentur für Arbeit 
Konstanz-Ravensburg zusätzliche Vorsichts-
maßnahmen: Seit Donnerstag, 25. November 
2021, sind persönliche Beratungsgespräche 
in der Hauptagentur Konstanz sowie in allen 
Geschäftsstellen nur noch für Genese oder 
Geimpfte (2G-Regel) möglich. Der Sicherheits-
dienst kontrolliert dies an den Eingängen. 
Personen, die nicht geimpft oder genesen sind 

oder keine Auskunft zu ihrem Status geben 
möchten, können sich telefonisch unter kos-
tenfreien Service-Rufnummer 0800 4 5555 00 
beraten lassen. 
Arbeitslosmeldungen müssen weiterhin per-
sönlich erfolgen. Wird kein 2G nachgewiesen, 
wird ausschließlich eine Meldung mit Identi-
tätsnachweis durchgeführt. Die notwendige 
Beratung wird anschließend telefonisch oder 
per Video erfolgen. 

Umfangreiches Online-Angebot 
Alle Kundinnen und Kunden können auch wei-
terhin viele alle Anliegen einfach und unkom-
pliziert über die digitalen e-Services der BA 
oder telefonisch erledigen. 

Ausführliche Informationen dazu gibt es unter 
https://www.arbeitsagentur.de/eservices. 

LANDWIRTSCHAFT & WISSENSWERTES

Die BLHV-Landsenioren*innen informieren! 
Die für Mittwoch, 01.12.2021 geplante Adventsfeier im Landgasthof Schönenbergerhof kann leider auch in diesem Jahr nicht stattfi nden und wird 
hiermit abgesagt. Wegen der stark steigenden Zahl von Coronaerkrankungen hat der Vorstand beschlossen die Adventsfeier nicht durchzuführen. 

WEITERE MITTEILUNGEN

Ende 
des 

redaktionellen Teils



Brauche Unterstützung! 
Reinigung meiner Wohnung, 
bügeln meiner Wäsche. 

Ca. 3 Stunden pro Woche bei guter Bezahlung! 
Hendrik Riemer 07533 - 4091 

Professor und Steuerberaterin mit drei kleinen Kindern 

sucht Haus in Allensbach 
(Zuzug aus Australien Anfang 2022) bis 1.2 Mio EUR.

fam.fehrenb@gmail.com, WhatsApp/Tel.: +61468433646 

2-3-Zimmer-Wohnung zu kaufen gesucht  
2-3-Zi.-Whg. auf  der Insel oder Festland (Lindenbühl/Waldsiedlung/

Allensbach/Konstanz/Radolfzell) als Kapitalanlage zu kaufen gesucht.

Über Angebote unter f.dijon@web.de freue ich mich 

Helfen Sie uns einen Herzenswunsch zu erfüllen. 
Wir sind eine kleine aber feine dreiköpfige Familie 

(wohnhaft zur Miete in Allensbach, berufstätig mit Eigenkapital)
und sind auf der Suche nach einem Eigenheim. 

Unsere kleine Tochter würde sich auch riesig freuen.
Melden Sie sich gerne unter zuhauseallensbach@web.de 

oder 0176/45893171 

1-2-Zi.-Wohnung gesucht!
Wir suchen für unseren sehr zuverlässigen, langjährigen 

und ruhigen Mieter (Rentner, 71 Jahre) 
eine 1-2-Zi.-Wohnung bis 700,- Euro KM in Allensbach.

Familie Reuter, Tel. 07533 - 99 77 148

Nachruf

Der Fanfarenzug Allensbach trauert um
sein geschätztes, langjähriges Mitglied

Heinz Späth
Wir haben einen sehr hilfsbereiten Freund und

Gönner verloren. Heinz wird uns immer 
in guter Erinnerung bleiben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

November 2021  Fanfarenzug Allensbach

Handgestrickte Socken
für Babys, Kinder und Erwachsene 

von erfahrener Hobbystrickerin preiswert zu verkaufen.

Tel. 07533/2008 

Mietgärtner!
Wir erledigen für Sie sämtliche gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu- u. Umgestaltungen

Büro Info: Tel. 0 77 71 -87 67 87 • Mobil 01 63 -3 43 47 89
E-Mail: info@mink-gaerten.de • RADOLFZELL - Ziegelei

seit 1995

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Radolfzell  
Sammler sucht alles von R´zell. 

Ölbilder, Bierkrüge, Briefköpfe, Fotos, Bildpostkarten usw. 
Tel. 07732-55590 



Konstanzer Straße 2 • 78476 Allensbach
Telefon 0 75 33 / 54 39

Unser Urlaub ist beendet. 
Ab sofort sind wir wieder für Sie da. 

Das Angebot umfasst dann in unserer Das Angebot umfasst dann in unserer 
bekannten Qualitätbekannten Qualität

   - Pralinen                                       - Weihnachtsgebäck
   - Schokoladen-Nikoläuse             - Linzertorte
                                                           - Christstollen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Schuhmacher

Mehr als
weiße Wände...

INNEN UND AUSSEN

78479 Reichenau-Waldsiedlung
Buchbrünnleweg 30 

Telefon 07531 / 78474 • Mobil 0171 / 351 76 86

maler scharf

Seit 1960



Gartengestaltung
Naturnaher Pool- und Teichbau ohne Chemie

Gartenpflege
Baumpflege, Baumfällungen

Bewässerungstechnik

Wir führen gerne ein unverbindliches Erstgespräch in
Ihrem Garten mit Ihnen.

Ihre Eva Eisenbarth

Dipl. Ing. (FH) Eva Eisenbarth�Weiherstraße 20�78465 Konstanz-Dettingen 
Tel.: 07533 949 770� www.gartenforum.com

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 



www.bestattungen-deggelmann.de

ZUM 1. ADVENT WÜNSCHEN WIR 
 IHNEN EINE BESINNLICHE UND  
RUHIGE VORWEIHNACHTSZEIT.

IHR MALERBETRIEB

PETER BÖTTGER UND TEAM

Restaurant „Zum Weinbrunnen“
Allensbach  •  Tel. 07533 - 3113 

Frische Muscheln
am Donnerstag, 25.11.2021 und Samstag, 27.11.2021 

Freitag, 26.11.2021 ausgebucht
Vorbestellung erbeten. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf Guy und Jutta 


